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Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 107 des Landesverwaltungsge-
setzes sowie notwendige Erläuterungen.  
Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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1.    Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1  Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu  verwenden. 
 
1.2  Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen 

(insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. Der 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und Stellenplan ist ver-
bindlich. 

 
1.3  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger darf ihre oder seine Be-

schäftigten nicht besser stellen als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Vergütun-
gen als nach dem BAT oder MTArb sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen 
dürfen nicht gewährt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Beschäftigten der 
Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, die bei der Durchführung 
von Aufträgen und von aus Zuwendungen finanzierten Projekten eingesetzt werden. 
Sind im Wirtschaftsplan Stellen oberhalb BAT ohne Angaben der Höhe der Vergütung 
ausgebracht (z.B. S, ÜT, AT ohne Angabe einer Besoldungsgruppe oder C 4), bedarf die 
Festsetzung der Vergütung in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung der Bewilli-
gungsbehörde. 

 
1.4  Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben 

(ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) zu 50 v.H. und mehr 
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, dürfen Risiken für Schäden an Personen, Sa-
chen und Vermögen nur versichern, soweit eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben 
ist. Beträgt der Anteil der öffentlichen Mittel an den Gesamtausgaben (ohne Ausgaben 
für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) weniger als 50 v.H., so dürfen Risiken 
der genannten Art nur versichert werden, wenn hierdurch die Zuwendungsempfängerin 
oder der Zuwendungsempfänger ihre oder seine Beschäftigten nicht besser stellt als 
vergleichbare Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer des Landes.  
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1.5  Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb 
von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages (schriftlich in doppelter 
Ausfertigung) muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthal-
ten. Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwen-
dungsgeberinnen oder Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur 
anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeberinnen oder Zuwendungs-
geber angefordert werden. 

 
1.6  Am Jahresende nicht verbrauchte Kassenmittel werden auf die Auszahlungen zu Beginn 

des Folgejahres kassenmäßig angerechnet. 
 
1.7  Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, 

soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
 
1.8  Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich (z.B. durch das 

Handelsgesetzbuch) vorgeschrieben ist. Rücklagen dürfen nicht gebildet werden. 
 
 
2.    Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
2.1  Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan veran-

schlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Dek-
kungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

 
2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgebe-

rinnen oder Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln 
der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 

 
2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 
 
2.2  Ermäßigen sich bei einer Festbetragsfinanzierung nach der Bewilligung die Gesamtaus-

gaben auf einen Betrag unterhalb der bewilligten Zuwendung, verringert sich die Zuwen-
dung auf die Höhe der tatsächlichen Gesamtausgaben. 

 
2.3  Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung des-

selben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmit-
tel um mehr als 500 Euro ändern. 

 
 
3.    Vergabe von Aufträgen 
 
3.1  Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag 

der Zuwendung mehr als 100.000 Euro beträgt, sind anzuwenden 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- 

und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), ferner die Teile B und C der VOB, 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 

der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL), ferner 
Teil B der VOL. 
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3.2  Weitergehende Bestimmungen, die die Zuwendungsempfängerin oder den Zuwen-
dungsempfänger zur Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen -GWB- i.V.m. der Vergabeverord-
nung -VgV- in ihrer jeweils geltenden Fassung und den Abschnitten 2 ff. der VOB/A bzw. 
VOL/A), bleiben unberührt. 

 
 
4.    Inventarisierungspflicht 
 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt, zu inven-
tarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die 
Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

 
 
5.    Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfän-

gers 
 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüg-
lich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

 
5.1  sie oder er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen 

bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er - 
ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält, 

 
5.2  sich eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr als 7,5 v.H. oder um 

mehr als 10.000 Euro oder sich eine Änderung der Finanzierung um mehr als 10.000 Eu-
ro ergibt. 

 
5.3  für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 
 
5.4  die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verbraucht werden können. 
 
 
6.    Buchführung 
 
6.1  Die Kassen- und Buchführung ist entsprechend den Regeln der Landeshaushaltsord-

nung und den jeweils geltenden Verwaltungsvorschriften einzurichten, es sei denn, dass 
die Bücher nach den für Gemeinden geltenden entsprechenden Vorschriften oder nach 
den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt werden. 

 
6.2  Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, 

die Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfän-
ger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Ver-
wendungszweck. 

 
6.3  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege 

und alle sonstigen Geschäftsunterlagen (vgl. Nr. 8.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder an-
deren Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung 
können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiederga-
beverfahren muss den jeweiligen Vorschriften oder Regeln (Nr. 6.1) entsprechen. 
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7.    Nachweis der Verwendung 
 
7.1  Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 

Haushalts- oder Wirtschaftsjahres nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Der Verwen-
dungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

 
7.2  In dem Sachbericht sind die Tätigkeit der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-

dungsempfängers sowie das erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirt-
schaftsjahr darzustellen. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss und Prüfungsberichte eige-
ner oder - sofern vorhanden - unabhängiger Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprü-
fer über die Prüfung des Jahresabschlusses und etwaige Veröffentlichungen sind beizu-
fügen. 

 
7.3  Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den Fall, dass die Zuwendungsempfängerin 

oder der Zuwendungsempfänger nach Einnahmen und Ausgaben bucht, aus der Jahres-
rechnung. Diese muss alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjah-
res in der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans enthalten sowie das Vermö-
gen und die Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ausweisen. Bei kauf-
männischer doppelter Buchführung der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers besteht der zahlenmäßige Nachweis aus dem Jahresabschluss (Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung, bei Kapitalgesellschaften auch Anhang und Lagebe-
richt zum Jahresabschluss) sowie auf Verlangen der Bewilligungsbehörde einer Überlei-
tungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben. In der Überleitungsrechnung sind die tat-
sächlichen Einnahmen und Ausgaben nach den Ansätzen des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans abzurechnen. Werden neben der institutionellen Förderung auch Zuwen-
dungen zur Projektförderung bewilligt, so sind im zahlenmäßigen Nachweis die im abge-
laufenen Haushaltsjahr gewährten Zuwendungen zur Projektförderung einzeln nachricht-
lich anzugeben. 

 
7.4  Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass 

wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
Belegen übereinstimmen. 

 
 
8.    Prüfung der Verwendung 
 
8.1  Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterla-

gen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfängerin oder der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereit zu halten und die not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. 

 
8.2  Unterhält die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger eine eigene 

Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die 
Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

 
8.3  Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängerinnen oder Zu-

wendungsempfängern nach Artikel 56 Landesverfassung, §§ 88/91 LHO und § 104 LHO 
zu prüfen. 
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9.    Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
9.1  Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach dem Verwal-

tungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 116, 117, 117 a LVwG) oder anderen Rechts-
vorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder 
sonst unwirksam wird. 

 
9.2  Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn 
 
9.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausga-

ben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2), 
 
9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
 
9.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
 
9.3  Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit 

die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
 
9.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 

verwendet oder 
 
9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vor-

geschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflich-
ten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
9.4  Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 117 a Abs. 3 LVwG mit fünf Prozent-

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. 
 
9.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen 
oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden 
Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr verlangt werden (§ 117 a Abs. 4 Satz 1 LVwG). 
Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere 
Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (§ 117 a Abs. 4 Satz 2 LVwG). Eine als-
baldige Verwendung nach Satz 1 liegt vor, wenn ausgezahlte Beträge innerhalb von 
zwei Monaten verbraucht werden. 
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Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 107 des Landesverwaltungsgeset-
zes sowie notwendige Erläuterungen.  
Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 
 

Inhalt 
 
 
Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 
Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
Nr. 5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 
Nr. 6 Nachweis der Verwendung 
Nr. 7 Prüfung der Verwendung 
Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
 
1.    Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1  Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
 
1.2  Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-

dungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil der Zuwendungsempfängerin oder des Zu-
wendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusam-
menhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamt-
ergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten  werden, 
soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen 
ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördli-
chen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, 
sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abwei-
chungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

 
1.3  Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben 

geleistet werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, 
darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht 
besser stellen als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Vergütungen als nach dem BAT 
oder MTArb sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt wer-
den. 
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1.4  Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von 

zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages (schriftlich in doppelter Ausferti-
gung) muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im übri-
gen dürfen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

 
1.4.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen ande-

rer Zuwendungsgeberinnen oder Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 

 
1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zu-

wendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu dek-
kender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeberinnen oder Zuwendungsgeber 
finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen 
Zuwendungsgeberinnen oder Zuwendungsgeber angefordert werden. 

 
1.5  Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, so-

weit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
 
1.6  Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zu-

kunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen 
ist. 

 
 
2.    Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
2.1  Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamt-

ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue 
Deckungsmittel (z.B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

 
2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeberinnen 

oder Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwen-
dungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 

 
2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 
 
2.2  Ermäßigen sich bei einer Festbetragsfinanzierung nach der Bewilligung die Gesamtausga-

ben auf einen Betrag unterhalb der bewilligten Zuwendung, verringert sich die Zuwendung 
auf die Höhe der tatsächlichen Gesamtausgaben. 

 
2.3  Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung dessel-

ben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel um 
mehr als 500 Euro ändern. 

 
 
3.    Vergabe von Aufträgen 
 
3.1  Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 

Zuwendung mehr als 100.000 Euro beträgt, sind anzuwenden 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), ferner die Teile B und C der VOB, 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 der 

Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL), ferner Teil B 
der VOL. 
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3.2  Weitergehende Bestimmungen, die die Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungs-

empfänger zur Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen -GWB- i.V.m. der Vergabeverordnung -
VgV- in ihrer jeweils geltenden Fassung und den Abschnitten 2 ff. der VOB/A bzw. 
VOL/A), bleiben unberührt. 

 
 
4.    Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
 
4.1  Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 

sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die Zuwen-
dungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen.  

 
4.2  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zu-

wendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 
410 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen 
das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu 
kennzeichnen. 

 
 
5.    Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 
 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich 
der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

 
5.1  sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungs-

nachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen 
beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er - ggf. weitere - Mittel von Dritten er-
hält, 

 
5.2  der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Um-

stände sich ändern oder wegfallen, 
 
5.3  sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 

zu erreichen ist, 
 
5.4  die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszah-

lung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verbraucht werden können, 
 
5.5  zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 

dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 
 
5.6  ein Insolvenzverfahren gegen ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 
 
 
6.    Nachweis der Verwendung 
 
6.1  Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zu-

wendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 
folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der 
Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten 
nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischen-
nachweis zu führen. 
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6.2  Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-

weis. 
 
6.3  In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im 

einzelnen darzustellen. 
 
6.4  In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 

voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. 
Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zu-
wendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis 
müssen Tag, Empfängerin/Einzahlerin oder Empfänger/ Einzahler sowie Grund und Einzel-
betrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen-
dungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach  § 15 des Umsatzsteuergesetzes 
hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

 
6.5  Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzel-

zahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. 
 
6.6  Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbe-

richt und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen 
und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusam-
menzustellen sind. 

 
6.7  Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) ist wie der einfache Verwendungsnachweis zu füh-

ren. 
 
6.8  Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 

Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger, 
Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwen-
dungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem 
Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die 
Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die 
Angaben mit den Büchern und ggf. den Belegen übereinstimmen. 

 
6.9  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.5 genannten 

Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen 
(vgl. Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, 
sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungs-
frist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. 
Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung ent-
sprechen. 

 
6.10 Darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zu-

wendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenen Stellen ihr oder 
ihm gegenüber zu erbringenden Zwischen- und Verwendungsnachweise dem Zwischen- 
oder Verwendungsnachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 
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7.    Prüfung der Verwendung 
 
7.1  Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 

anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen 
oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen-
dungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Aus-
künfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.10 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde 
auch der oder dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

 
7.2  Unterhält die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger eine eigene Prü-

fungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung 
unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.  

 
7.3  Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwen-

dungsempfängern nach Artikel 56 Landesverfassung, §§ 88/91 LHO und § 104 LHO zu prü-
fen. 

 
8.    Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
8.1  Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach dem Verwaltungsver-

fahrensrecht (insbesondere §§ 116, 117, 117 a LVwG) oder anderen Rechtsvorschriften mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen  oder sonst unwirksam 
wird. 

 
8.2  Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 
 
8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 

oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2), 
 
8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
 
8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
 
8.3  Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit die 

Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
 
8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ver-

wendet oder 
 
8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-

schriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 
5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
8.4  Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 117 a Abs. 3 LVwG mit fünf Prozentpunk-

ten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. 
 
8.5  Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerru-
fen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 
247 BGB für das Jahr verlangt werden (§ 117 a Abs. 4 Satz 1 LVwG). Entsprechendes gilt, 
soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorran-
gig einzusetzen sind (§ 117 a Abs. 4 Satz 2 LVwG). Eine alsbaldige Verwendung nach Satz 
1liegt vor, wenn ausgezahlte Beträge innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden. 


